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LandrätlicheBekanntmachungen.
Ni- I- Marienburg, denT2. Mai 19053515

Die Herren SpezialsKafsierer der Kreislranlenversicherung
Mkde etsucht, wegen des bevorstehendenJahres- Abschlusses
die Abrechnungen mit der KreiskrantenkassefiirJanuar-Mars
de Js» soweit dies noch nicht geschehenist, nunmehr sofort
du bewirken. «

Nr. 2. »Narienburg,den 29. April 1905.

Der Amtsvorsteher und Standesbeamte, Gutsbesitzer
eStattmiller in Kytoit ist vom 1. Mai bis 30. Juni cr.

verreist und wird in seinen amtlichen Funktionen durch den

stellvertretendenAmtsoorsteher und Standesbeamten, Gutsbesitzer
Tornier in Fifchan vertreten werden.

Nr. Z. Erlaß vom 10. März 1904. — IIb 808.

Euerer Hochwohlgeboren lasse ichsbeifolgend die im Ein-

vernehmen mit den beteiligten Herren Ressortministern von

mir festgestellten»AllgemeinenVorschriftenüber die Gefangenen-—

Sammeltransvorteauf Eisenbahnen« zur gefällig-enKenntnis-

Uahme und Beachtung ergebenst zugehen.
Diese Vorschriften finden nom 1. Mai d. Js. ab An-

wendungauf alle diejenigen Gefangeneniransporte, welchemittels

Zelleuwagens bewirkt werden, und sind sowohl auf den

ibereits im Betriebe befindlichen wie auch auf den noch in

Betrieb zu setzendenStrecken zu handhaben. Indem »ichbe-

merke, daß die Mitteilung der rvläne fiir die neuen Rund-

fshttstreckenvorbehalten bleibt, esieche ich, die nachgeordneten
Behördengefälligstmit entsprechender-Weisung zu versehen--
Für die Landraie und ·s die Vorsteher der Stadtkreife ist

je ein UmdruckstückdieserVerfügngnebstAnlagen angeschlossen-

Jm Auftrage von Kitzing.

,

An sämtlicheHerren Regixrungspräsidentenund den Herrn Polizei-
Präsidenten in Berlin.

Anlage I.

, IslllgemeiueVorschriften
über die

Gefangenen--Sammeltrausporteauf Eifenbahuem
I. Der Sammeltransnort von Gefangenen 2·e. auf den

Eisenbahn-nerfolgt mittels besondererZellenwagen, welche nach
Moßgabeder von den zuständigenEisenbahnbehördenfestge-

stelltenFahrvläne in die Eisenbahnzügeeingestellt werden.
Es wird angestrebt, durch derartige regelmäßiglaufende

sefavgenenwagensämtliche-JStrafanstaltenund größeren-«Gerichte
er Monarchie,zwischendenen sich erfahrungsmässigdie über-

., wieaendeMehrzahl aller Transporte bewegt, mit einander in

»Und-Unzu setzen. «

ei
Die Strecken, auf denen jeweilig solcheSammeltransporte

nTielkchtetsind und für welche demnach diese Vorschriften
ültigleithaben, werden von mir bekannt gemacht. Dabei

«

-

Marienburg,den 3. Mai.
W----:-

wird gleichzeitigder Fahrt-lau veröffentli t, der ets a

fahrplanmäßigePetsouenzügeanfchließt.
sichst n

2. Wo Sammeltransporteeingerichtet sind, ist von den-
selben ein möglichstes-umfassend«Gebrauch zu machen. Grund-
sätzlichkönnen mit demselbenbefördertwerden: Strafgefangene,
Untersuchungsgefangene,sowie Personen, welche sich in Korrek-

tionshaft oder in polizeilicherSchndhaft befinden, oder von der

Polizei auf Grund eines Haftbefehls verhaftet oder vorläufig
festgenommensind,

Endlich sind die Sammeltransporte auch für die mittels

Transvoris auszuweisenden oder heimzuschaffendenPersonen
und alle sonstigenZwangsdesörderungen,sowie für die Milliar-

gefangeneu bestimmt-
Im übrigen hat die Transportbehördebei jedem einzelnen

Transporte, der das Sammeltransbortshstem berührt,sorgfältig
zu prüfen, ob der Sammeltransbort oder der Einzeltransvort
nach»Lagedes besonderen Falles den Vorzug verdient. Bei
den nicht mit Zuchthaus oder mit Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte bestraften Personen ist hierbei auf die Persönlichkeit
und die Lebensstellung des Transportaten, sowie auf die Art
der Straftat Rücksichtzu nehmen«

Z. Jeder Transportwagen wird von einem diesseits zu
bestimmeuden Gefängnisbeamteu (Transportleiter) begleitet; -

weiterer Begleitung bedarf es —- abgesehen von besonderen
Ausnahmefällen— während der Eisenbahnfahrt nicht. Der

Transvortleiier hat den Transportwagen während der Dauer
der Fahrt nicht zu verlassen. ,

4. Jeder Transportwagen enthält 11 zur Aufnahme von

Transportateu bestimmte Zellen, in jeder Zelle können zwei,
im Notfalle siir kurze Strecken drei Personen Plan finden-

Rehr als 24 Personen find in keinem Falle in den Wagen
aufzunehmen. Transrortatem deren Isolierung von der Trans-
portbehördeverlangt ist, sind in einer Zelle allein zu befördern-

Ferner ist daran festzuhalten, daß jeder Verkehr männ-
licher und weiblicher Transportaten in dem Wagen ausge-
schlossenist. «

Sobald sich hiernach eine Anstellung des Wagens ergibt,
welche die Anfahme weiterer Transportaten verbietet, so hat
der Transportleiter den Stationsvorstand zu ersnchen, die-

jenigen Stationen, welche zu durchlaufen sind, bis durch Ab-

giinge wieder Platz frei wird, telegraphischzu benachrichtigen.
Transporte, welche an diesen Stationen warten, sind einzeln
weiterzuführen,soweit nicht der nächsteSammelwagen abge-
wartet werden kann.

Die gleichzeitigeBeförderungeiner großen Anzahl von

Gefangenen ec. aus einer Anstalt nach demselben Bestimmungs-
ort ift durch zweckentsprechendeVerteilung des Transportes auf
mehrere Trausporttage zu verhüten. »

ö. Die Zusührungzu den Eifenbahnstationen,welche der

Sammeltransvort berührt, ist von den absendenden Transport-
behördenzu bewirken. Die Abholung von den Eisenbahn-
stationen nnd- die Weiterbeförderungdes Transportes an den

Bestimmungsort hat durch die Transportbehörde des Be-

stimmungsortes zu erfolgen.
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Somit dadurch den Polizeibehördender an der Sammel-

transportstrecke oder in deren Nähe belegenen Orte, in denen
sich Gefängnisseoder Arbeitshäuserbefinden, eine nicht zu be-.

wältigendeBelastung erwächst,ist dek TMUZPVVWEVXLHVzwischen
den demdiesseitigen siessort angehörendenStrafanftaltenund
den Stattonen durch Beamte der Anstalten wahrzunehmen, so-
weit es das Interesse der Anstalten zuläßt. In derselben
Weise wird auch der Herr Justizminister für die Heranziehng
der ihm unterstellten Gefängnisbeamtenzur Unterstützungüber-
lasteter Polizeiverwaltnngen Sorge tragen-

Soweit sich die Provinzialverwaltuugenbereit erklärt
haben, die Zuführung der Korrigenden vom Bahnhof zum
Arbeitshaufe und umgekehrt zu übernehmen,behält es dabei

sein Bewenden.
Die Verwendung von Ziviltransporteuren ist nur ans-

nahmsweise beim Mangel verwendbarer Beamten zulässig.
Denselben kann eine Entschädigung für den Transport auch
dann gewährt werden, wenn die Entfernung zwischenVahnhof
und Ortsgrenze weniger als zwei Kilometer beträgt. Der zu

gewährendeBetrag richtet sichnach den von den Oberpräsidenten
für die einzelnenProvinzenerlassenenTransportkostenordnungen.
Sofern der Transpvrt innerhalb des Stationsortes stattfindet,
ist der Betrag von der Transvortbehörde mit der Maßgabe
festzusetzen, daß er ohne diesseitige Genehmigung die Summe

-

»von 50 Pfennig nicht übersteigendarf.
6. Die den Transport absendendeBehörde stellt einen

Transportzettel nach beiliegendent Muster ans nnd händigt
diesen dem Transporteur ein. Der Transportzettel wird mit

kdem lTransportaten dem Transportleiter (Nr. 3), von diesem
idem abholenden Transporteur und von letzterem dem Westens-
vorstande am Bestimmungsorte abgeliefert. Jeder der be-

teiligten Beamten bescheinigt in dem Transportzettel die Ueber-

nahme und der Anstaltsvorstand überreichtdenselben schließlich
derjenigen Stelle, welcher die Anweisungder Transportlosten
obliegt. .

Die absendenbe Transportbehördehat der Polizeibehörde
des Bestimmungsortes rechtzeitig —- nötigenfallstelegranhisch
—- Nachricht davon zu geben, mit welchem Zugeder Trans-

portat auf derjenigen Station ankommt, wo die Benutzung des

Sammeltranspories aufhört und wo demnach die Abholnng
zu erfolgen hat. Die Polizeibehörde des Bestimmungsortes
ist verpflichtet, für die rechtzeitigeAbholnng zu sorgen. Die-

selbe kann jedoch zu diesem Zwecke,wenn hierdurch eine Kosten-
ersparnis stattfindet, die Vermittlung der Polizeibehördeder

Abholnngsstation in Anspruch nehmen, auch hat sie dieselbe
um einstweilige Verwahrung des Transportaten zu ersuchen,
wenn die Zugverbindungen eine sofortige Abholung nicht tun-

lich erscheinenlassen.
·

«

7. Der Transporieur hat vor Ablieferung des Trans-

portaten an den Transportleiter eine Fahriarte 111. Klasse
für die Strecke zu kaufen, welche der Transportat mit dem

Sammeltransvort zurücklegensoll. Daß dies geschehen, ist
von der Fahrkartenausgabe unter Angabe des Preisesauf dem

Transportzettel zu bescheinigen. Seitens der Eisenbahnver-
waltung werden an alle Stationen der Sammeltransportstrecke
nach jeder anderen Station derselben direkte Fahrkarten aus-

gegeben.
-

Die absendenden nnd die abholenden Stellen liquidieren
ihre Auslagen unmittelbar bei derjenigen Behörde,welcher die

Anweisung der Transportkosten obliegt nnd welche an der

Hand des ihr vom Bestimmungsorte zugegangenen erledigten
Transvortzettels die richtige Ausführung des Transportes zu

kontrollieren in der Lage ist.
«

-

Die Fahrkosten für den Transportleiter, die bei jeder ,

Rundfahrt die gleichensind und immeraus derselben Kasse —-

in der Regel aus der Kasse der Anstalt, welche den Trans-

portleiter stellt —- gezahlt werden, werden seitensder Eisen-
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bahnverwaltung gestundet und in bestimmtenZwischenränmen
von den betreffenden Kassen.eingezogen-

— Von zahlungsfähigen Transportaten ist für die ent-

stehenden allgemeinen Kosten (Begleit- und Verpflegungskosten)
ein Einheitssatz von 4 Pfennig für das laufende Kilometer

einzuziehen. Wegen des hierbei zu beobachtendenVerfahrens
wird auf den Runderlaß vom 12. August 1901 — Ilb

2740 — verwiesen-
8. Wegen des auf den einzelnen Stationen häufig nur

kurzen Aufenthaltes der Züge ist es im allgemeinen nicht
möglich,daß daselbst dem Transportleiter bei Ablieferung des

Transportaten außer dem Transportzettel und der Fahrkarte
noch weitere Gegenständeübergeben werden. Ausgenommen
sind hiervon nur kleine Handpakete, welchekeine den Transport
gefährdendeGegenstände enthalten. Dieselben können bei der

Einlieferung dem Transportleiter geschlossenübergebenwerden

und sind von diesem bei der Ablieferung geschlossenwieder ab-

zugeben. Auf dem Transportzettel ist ein entsprechenderVer-
merk zu machen. Jm übrigen sind sämtlicheEffekten, Gelder
und Ueberweisnngspapiere der Transportaten von der ab-

sendenden an die empfangende Stelle direkt mit der Post zu

übersenden.
9. Jeder Transportat erhält für die Dauer des Trans-

portes pro Tag eine Brotportion von 750 gr und eine Speck-
oder Wurstportions von 250 gr von der absendenden Anstalt
auf den Weg. Daueri der Transnort nur einen halben Tag
oder weniger, so ist die Hälfte dieser Portion zu verabfolgen5
auch ist die Transportbehördebefugt, bei kurzen Transporten
von der Mitgabe von Muudvervflegunggänzlich abzusehen.

Auf der Fahrt im Sammeltransvortwagen hat der Trans-

portleiter nur für die Verabreichung je einer warmen Kasfees
, portion am sorgen, Mittag und Abend Sorge zu tragen,

welche er auf Stationen, wo ein längerer Aufenthalt stattsindet,
zu kaufen hat« Die hierzu erforderlichen Geldmittel sind dem —

Fransportleiter
von der vorgesetztenGefängnisdirektionvorzu-

recken. -

«

»

10.« Auf denjenigen Eisenbahnstationen, auf denen der

Sammeltransportwagen nachts liegen bleibt und die Trans-

nortaten mangels geeigneter Unterkunftsräume in der Nähe
des Bahnhofs im Transportwagen verbleibenmüssen.wird die

Ueberwachnng des Wagens nach Maßgabe der für jede in

Frage kommende Station besonders zu verabredenden Be-

dingungen von der Königlichen Eisenbahnverwaltung über-
nommen. ,

II. Sollte ein« Sammeltransportwagen auf« der Fahrt
wegen Reparatnrbedürftigkeitausgesetztwerden müssen,so hat
der Transportleiter dafür zu sorgen, daß die Transportaten
in einem geeigneten anderen-s Wagen desselben Zuges alsbald

unter-gebracht werden, vorausgesetzt, daß es gelingt, vor Ab-

gang des Zuges soviel Begleitmannschafteu—- eventuell aus

dem Personal der Eisenbahn (Schaffner, Bremser, zuverlässige
Stations- oder Streckenarbeiter) —- zu beschaffen, wie zur

sicheren Weitersührungdes Transpories notwendig sind. Ge-

lingt dies nicht, fo müssendie Transportaten so lange in dem

ansgesetztenWagen verbleiben, bis die nächstePolizeibehörde-
auf dahingehendes telegraphisches Ersuchen des Transports
letters das nötige Begleitpersonal gestellt hat. Sollte das

Verbleiben inv dem Sammeltransportwagen nicht möglichsein-
so wird die Eisenbahnverwaltung auf der nächstgelegenen
Station einen Raum zur vorübergehendenUnterbringung der

Transportaten zur Verfügung«stellen, nötigenfalls auch bei

der Bewachung dieses Raumes Hilfe leisten. «

Der Transportleiterhat bei Aussehng des Wagens die

an der Transportstrecke belegenen Stationen, welche der Wagen
noch zu durchlaufenhätte, über die Aussetzungdesselben trie-

graphischzu benachrichtigen, damit diese die wartenden Trans-

porte entsprechendverständigen. Die Führer derselben müsse-

l
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nlsbald in Verbindung mit der örtlichenPolizei- und Stations-

behördewegen Einleitung des Einzeltransportes die nötigen

Vorkehrungentreffen, wofern nicht der nächstefahrplanmåßige

Sammeltransport abgewartet werden kann.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der öffentlichen

Arbeiten sind die Stationen angewiesen,im Falle der Aus-

sesmtg des Sammeltransportwagens dem Transportleiter tun-

lichst entgegenzulommenund ihn in

stützen.Auch wird die telegraphische
Vorstationen anf Anfuchen des Transportleiters von dem

Stationsvorstande bewirkt werden«
v

12. Wegen der Behaudlungder Gefangenen «2c. auf dem

Transport verbleibt es bei den Allgemeinen Vorschriftendes

Justizministersund Ministers des Innern vom 4. Dez. 1902.

Anlage 2.

Transportzettel
«

für eine
,

Zwangsbefördernng mit Benutzung der Eisenbahn-
Sammeltransporta

S isgn a l e m e n t: Der nebenftehendbeschriebene
I. Familiennamen »

·

«

2. Vornarne soll zwangsweisevon hier nach

3. Geburtsort W befördert und daselbst
4. Aufenthaltsort in die Anstalt einge-
5. Religion liefert werden«

«

S- GSDUMMA Derselbe ist wegen
7s Gköße Om in Untersuchung
8. Haare mit bestraft.
9· Stirn Transvortat befindet sich
m« AUAEUVVUM nicht im Besitze der bürger-

ZUSM lichen Ehrenrechte. Fesselung ist ,

Is«Maspd nicht angeordnet.

14««VI Die Beförderung erfolgt:

15» Zähne
l, von hier bis auf den Bahn-

Ie. Kam
- hsf sp- A:

17. Gesichterirdung a) e- Fuß
Is. Gesichtsfnrbe b) zu Wagen
19.«Gestalt ex mit der Eisenbahn
207 Sprache - durch den Transporteur N . N.

21. Besondere Kennzeichen von hier.
«

Derselbe wird auf dem
22- Jst ein Havdpsket MU- Bahnhofe in A eine Fahr-

zngeben? karte IIL Klasse nach B für
f

den Transportaten lösen und

,

den Letzteren mit der Fahr-
Unterschriftdes Transportatenx kam und diesem Transpork,

«·

zettel am ten 19 um

, Uhr Minuten an den
Bekleidung’ Transvortleiier des Elfgu-

Anmekk ;
.

, bahn-Sammeltransportes er .

ist zsnisgukchlfäkilålikkewRichtung o-—D innerem

II. Der Transportleiter hat den Transportaten am genannten
Orte nnd zn der- genannten Zeit am Eisenbahnwagen in

Empfang zu nehmen nnd am ten .
19

um Uhr Minuten auf dem Bahnhofe in B an den

dortselbst wartenden Transporteur aus W nebst diesem

Transvortzetielabznlieferm
’

Der von W entfandteTransporienr hat den Transportaten
und diesen Transportzettel ans dem Bahnhofe in B von

dem Transportleiter des Sammeltransportes zu übernehmen,

a) en Fuß
b) zu Wagen
o) mit der Eisinbahn

Mich W zn befördernund dortselbstin die

Iiuzulieferm
«

111.

Anstalt

geeigneter Weise zu unter-
·

Benachrichtigung der«
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Alle beteiligten Behörden werden ersucht, die mit der

Ausführungdes Transportes beauftragten Beamten erforderlichen-
: falls in geeigneter Weise zn unterstützen.

Die Kosten des Transportes werden bei der Königlichen
Regierung in M 1iquidieri.

X
, den ten

Die Polizeiverwaltnug.
(Unterfchrift.)

Vescheinignugem -

Zu L Ich habe den Transportaten mit diesem Trans-

portzegelheute um Uhr hierselbst übernommen.

19

(S-)

, den ten 19

Transportenr.

Zu Il. Ich habe den Transportaten mit diesem Transports
zettel am ten 190 um Uhr Minuten

ans dem Bahnhofe in A übernommen.

Eine Fahrkarte 111. Klasse nach B ist mir für den Trans-

portaten ansgehändigtworden.

Transportleiter
des Eifenbahnsammeltransportes in der Richtung G—D.

ill. Ich habe den Transportaten mit diesemTransport-
zetiel auf dem Bahnhofe in B

. I

am ten 19 um Uhr Minuten übernommen.
—

, den ten 19

Transportenr.

Der Transportat ist am heutigen Tage nm Uhr hier-
selbst von dem vorstehend nnterschriebenenTransvorteur unter

Aushåndigungdieses Transportzettels behufs Ausnahme in die
- Anstalt abgeliefertworden.

ten 19

Anstalt.

für eine Fahrkarte IIL Klasse

W , den

Der Vorsteher der

Von dem Transvortenr
von - nach A Bil. Pf. erhalten zuhalten
bescheinigeich hierdurch.

, den ten 19 Die Fahrkartenansgabr.

.

Von dem Transporteur für eine Fahrkarte 111. Klasse
von A nach B Mk. Pf. erhalten zu hab-u-
bescheinigeich hierdurch.

«

, den ten 19 Die Fabrkartenausgabe.
Von dem Transvorteur

von B nach W

haben bescheintgeich hierdurch.
, den ten

»

Vorstand
der Anstalt.

für eine Fahrtarte Ill. Klasse
Mr Pf. erhalten zu

19 Die Fahrlartenansgabe.

W, den ten 19

Urschriftlich
dem Herrn
Riegierungspräsidentenn

M.Fr. l. Anw.

überretcht
"«

Marienburg, den 7. März 1905.
Borstehende Vorschriften teile ich den Ortsvoli eibe örd n

des Kreises zur Kenntnisnahme nnd Beachtung mit.zh e

Nr. 4. Marienburg, den 26. April 1905.

Nach § 5 Abs. 1 des Milzbrandscntfchiidignngs-
Reglements sind die beiden Schiedsmänner»bei Anmeldung ,

- eines Falles von Rilzs oder RauschbranMso zeitig einzubr-
rufen, daß sie die Schätzungdes Tieres gemeinschaftlichmit
dem Kreistierarzt bei Gelegenheit der Obduition ausführen
können. Diese Bestimmung ist von einzelnenAmtsvorsteheru
in einer größerenAnzahl von Fällen auch dann zur Anwendung
gebracht, wenn die Anmeldung des Senchenfalles nicht auf

Grund der Begutachtung eines von dem Besitzer des Tieres



privat zugezogenen Tierarztes erfolgte, sondern wenn der Besitzer
des Tieres lediglich seinerseits den Verdacht-daß eine dieser
Seuchen vorliege, ausgesprochenhatte.

Hierdurch find mehrfach Fälle vorgekommen,in denen die

Schiedsmänner gemeinschaftlichmit dem Kreistierarztdie Ab-

schäßungvorgenommen haben, während der Tierarzt demnächst
bei der Obduktion ohne weiteres nnd ohne das eine Nachprüfung
gemäß § 2 des Reglements nötig war, feststellte,daß ein

Seuchenfall überhaupt nicht vorliegt.
Um die auch in solchen Fällen den Schiedsmäanerrgemäß

§ 11 des Reglements zustehendenVergütungen,deren Zahlung
sachlich nicht geboten ist, zu ersparen, ersnche ich die Orts-
polizeibehörden,die Schiedsmännernur dann gemäß§ 5 Abs. 1

des Reglements sofort einznberusen,wenn die Anmeldung des

Seuchenfalles auf Grund des Ausspruches eines bereits zuge-

zogenen Tierarztes erfolgt. Sofern der Besitzer des Tieres

diesen Verdacht nur auf Grund eigener Wahrnehmung ausspricht,
ist dagegen abzuwarten, ob der zugezogene beamtete Tierarzt
diesen Verdacht bei der soruahme der Obduktion bestätigt·
Ergibt die Obduktion das Vorhandensein der Seuche, so find
die Schiedsmäunergemäß§-5 Abf. 2 des Reglements nach-
träglich zuzuziehen, und es ist die Schägung seitens des Kreis-—

tierarztes einerseits und der beiden Schiedstnännerandererseits
einzeln vorzunehmen und nacheinander in das von dem Tier-

arzte mitgebrachte und demnächstin den Händen des Amts-

vorstehers bleibende Schätzungsformulareinzutragen. Ergibt
die Obduktion das Borliegen der Seuche nicht, so hat die

Vornahme der Schätzng durch die Schiedsmännergemäßs 7

Nr. 2 des Reglements überhaupt zu unterbleiben.
«

Nr, 5. Der Absatz 1 meiner Bekanutmachnug vom

11. Juli 1903 (Amtsblatt Seite 309 -ss)erhält folgenden
Zusatz: .

'

s »Apothekerkönnen vsich über die zur Vornahme der

Trichinenschau erforderlichen Kenntnisfe durch Ablegung
einer Prüfung vor dem Departementstierarzt in Danzig
ausweisen, ohne zur Beibrtngnng eines Ausbildungs-
nachweises (§ 45 Absatz2 der minifteriellen Ausführungs-
"bestimmungen) verpflichtet zu sein« Auch sind sie von

den nach § 48 vorzunehmendenNachprüfung-enbefreit.«"
«Danzig,den 14. April 1905.

- Der Regierungs-Präsident

Marienburg, den 28. April 1905.

Borstehende Bekanntmachung wird hierdurchzur öffentlichen
Kenntnis gebracht. —

Nr. 6.
«

Marienburg, den I. Mai 1905.
— Die Herren Amisvorsteher ersuche ich, soweit es noch nicht

geschehen ist, für Justandsetgung der öffentlichen Wege-
, unverzüglichSorge zu tragen.v Jus-besondere wird Folgendes

in Erinnerung gebracht.
«

I. Die Wege sollen eine Abrundung erhalten, so daß bei
8 Meter Breite die, Mitte mindestens IX, m höher ist,
als der tiefste Wegerand.

2. Die Wegeränder sind in Zwischenräumenvon etwa vier.

Schritt mit Bäumen zu bepflanzen. Dichter stehende
Bäume sind zu entfernen, damit die Wege austrocknen
können. Auf der Jnnenseite des Weges sind die Bäume

soweit auszuästen,daß die Zweige etwa 3 steter über

.

dem Wege bleiben.
«

.

Z. Die beiderseitigenGräben sind ordnungsmäßigzu räumen.

Dabei ist darauf zu achten,vdaß die Wegeböschungennicht
abgegraben werden.

4. Brücken und Durchlässesind auszubessern,die Wegweifer
» zu ergänzen.
Jm Laufe dieses Monats ist die erforderliche Wegebesserung
unter Beachtung des Vorstehenden vollständig durchzuführen
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und erledigende Anzekge der Wegepolizeibehördenbis zum-:
b. Juni zu erstatten.

"

Nr. 7. Marienburg, den 26. April 1905.

Auf Grund des § 41 des SanitätssRegulativ voms

8. August 1835 ordne ich hierdurch für den Kreis die allge-
meine Verpflichtung zur Anzeige jedes Ruhrsalls nnd

jedes rnhrverdärhtigen Krankheitssalles unter Hinweis
auf die im J 25 obigen Regulativs für den Kontraventionsfall
angedrohten Strafen an und beauftrage gleichzeitig die Orts-

behörden des Kreises, diese Anordnung auf geeignete Weise
zur Kenntnis der Bevölkerung zu bringen.

Wie die Erfahrung lehrt, tritt die Ruhr im diesseitigen
Kreise in jedem Sommer hier und da aus und zwar ag-

-

scheinend recht häufig in bedeutenderen Haus- und Orts- If«
epidemien, welche nur deswegen nicht immer zur öffentlichen
Kenntnis gelangen,s weil die Ruhr nicht genügendals ansteckende
Krankheit gewürdigt, sondern fälschlicherweisevielfach arg ein«

facher Folgezustand des Genusses von unreifem Obst angesehen J·
und demgemäßnicht angezeigt wird. Die Untersuchungender

vergangenen Jahre haben eine sehr weite Verbreitung der Seuche
dazu einen teilweise recht bösartigen Charakter derselben ek-

wiesen und an ihrer ansteckendenNatur keinen Zweifel gelassen.·
Die wichtigsteMaßnahme gegen die Ausbreitung einer-

jeden ansteckendenKrankheit ist wie bekannt, die sofortige An-

zeige und Unschädlichmachungder ersten in einer Ortschaft auf-
tretenden Fälle derselben, die Ruhr gehört speziell zu den-s

jenigen Infektionskrankheiten, welchebei richtiger sanitäispolizei-
licher Behandlung ebenso wie die Cholera hierorts völlig aus-

gerottet werden könnten-

Demgemäß ersuche ich die Polizeiverwaltnngen und

Herren Amtsvorfteher des Kreises, dieses Ziel ins Auge-
zn fassen und ganz besonders darauf hinzuwirken, daß Ruhr-
kranke nichtwie bisher ungehindert von Haus zu Haus und

von Ort zu Ort sich begeben, sondern gemäßg 16 Absatz 3

des Regulativs nur mit Bewilligung der Polizeibehörden,welche
aber nur in wenigen geeigneten Fällen zu erteilen sein wird,
während mit allen zulässigen Mitteln dahin gewirkt werden

muß, daß solcheKranke, wenn irgend möglich,ungesäumteinem
-

Krankenhaufe überwiesenwerdenswomöglichnoch ehe sie andere »

Menschen angesteckt haben. Jst eine Krankenhausaufnahme
nicht möglichoder nicht durchzusehen,so find die Bestimmungen
über die JsolierungsTafelbezeichnung,Desinfektion usw. (vergl.
§42 bezw. 34—-40 des Regulativs) mit um so größerer
Strenge durchzuführen
Gemäß meiner KreisblattsiVerfügung vom 24. August-

1895 —- vergl. Kreisblatt Nrklsl für 1895 —- sehe ich
einer fosortigen Anzeige eines jeden ersten Ruhrsalles
und im Weiteren einer jedesmaligen 14tägigenBerichterstattung
bis zur Beendigung der Seuche an dem betreffenden Orte ent--

.- gegen; die schematischeNachweisung ist dabei, wie in obiger
Kreisblattsverfügung ebenfallsangeordnet, fortlaufend recht-
zeitig einzureichen.

Nr. 8. Marienburg, den 28. April 1905.»
Die Hebamme-»Elise Lsekies ist als Bezirkshebamtne

für die Stadt Tiegenhof angestellt worden« .

BekanntmachungenandererBehörden.
Nr. L Unter den Schweinen des Molkereipächters
Lütolf zu Fifchau herrscht der Rotlaus und ist das Gehöft
gesperrt. -

Kykoit, den 20. April 1905.

Der Amtsvorsteher.

Druck von O. Halb- Narieuburg


